
 

 

 

Informationsblatt 

Sonderwasserzähler 
Gebühren sparen durch Sonderwasserzähler? 

Das sollten Sie wissen: 



• Der Einsatz von Sonderwasserzählern ist in der Entwässerungssatzung der Gemeinde Groß-Zimmern vom 
09.12.2003 geregelt.  
 

• Die Bemessungsgrundlage für die Schmutzwassergebühr ist der Frischwasserverbrauch. Eine Installation eines 
Sonder-wasserzählers spart Abwassergebühren. Sonderwasserzähler messen die Mengen, die nicht in den Kanal 
eingeleitet werden, sondern z.B. bei der Gartenbewässerung im Erdreich versickern. Diese Mengen werden bei der 
Veranlagung der Schmutzwassergebühr abgezogen. Sie beträgt derzeit 2,52 Euro pro m³. 
 

Welche Voraussetzungen werden an die Installation eines privaten Sonderwasserzählers 

gestellt? 
 

• Private Sonderwasserzähler müssen geeicht sein. Die Eichzeit für private Wasserzähler beträgt 6 Jahre, danach 
muss der Zähler ausgewechselt werden. 
 

• Die Wasseruhr muss fest und frostsicher (gem. DIN 1988-200) in die Wasserleitung auf Kosten des 
Gebührenpflichtigen eingebaut und unterhalten werden.  
Es besteht die Möglichkeit, den Sonderwasserzähler durch ein Installationsunternehmen einbauen zu lassen oder 
dies selbst zu tun.  
 

• Die durch die Wasseruhr bemessene Wassermenge darf nicht in das öffentliche Kanalnetzt eingeleitet werden. 
Wird die Wasseruhr gewechselt ist dies unverzüglich der Gemeinde zu melden. Sollten bei der Abrechnung 
berechtigte Zweifel an der korrekten Verwendung der Wasseruhr bestehen, ist die Gemeinde berechtigt, dies vor 
Ort zu überprüfen. 
Beschlossen durch Gemeindevorstand zuletzt am 27.07.2015 Hinweis auf EWS §§ 5, 26, 27 ff. 

 

Wann lohnt sich ein Wasserzähler für mich?? 
 

• Sonderwasserzähler lohnen sich natürlich nur, wenn die eingesparten Abwassergebühren höher sind als die 
Kosten für den Sonderwasserzähler. Diese Kosten setzen sich wie folgt zusammen: 
  
Einmalig 23,00 Euro für die Ablesung und Verplombung der Wasseruhr durch einen Mitarbeiter der Gemeinde. 
Dieser Termin kann telefonisch vereinbart werden unter der Telefonnummer 06071/9702-47.   
Weiterhin die durch den Eigentümer zu zahlenden Installations- und Anschaffungskosten für die Wasseruhr, die je 
nach Installationsfirma abweichen.  
 

• Sollten Sie sich für die Installation entschieden haben kontaktieren Sie uns unter der o.g. Telefonnummer. Nach 
Vereinbarung des individuellen Ortstermins und durchgeführter Abnahme des Zählers unter Beachtung der o.g. 
Voraussetzungen durch einen Gemeindebediensteten wird die Gebühr i. H. v. 23,00 € mit Bescheid vom 
Eigentümer angefordert. Die Daten der Wasseruhr werden nach der Ablesung von uns ans Gruppenwasserwerk 
Dieburg weitergeleitet.  
 

• Es gibt neben dem Sonderwasserzähler noch weitere Möglichkeiten, Abwassergebühren einzusparen 
(Schmutzwassergebühr oder Regenwassergebühr). Zu nennen sind: Einsatz von Zisternen für die 
Gartenbewässerung, die Entsiegelung befestigter Flächen und Maßnahmen zur Senkung des Wasserverbrauchs. 
Die Menge des für die Gartenbewässerung verbrauchten Wassers hängt von verschiedenen Einflüssen ab: 
Trockenheit im Frühjahr und Sommer, Art der Bepflanzung, Größe des Grundstücks, Beschaffenheit des Bodens 
(Sand oder Lehm), individuelles Gießverhalten etc. Erfahrungswerte zeigen, dass sich der Einbau eines 
Sonderwasserzählers bei einer Grundstücksgröße ab ca. 400 m² lohnt (über 6 Jahre gerechnet). Bei größeren 
Grundstücken oder bei intensiver Bewässerung rechnet sich der Sonderwasserzähler in der Regel dann schon 
nach 2 bis 3 Jahren. Auch bei kleinen Grundstücken kann der Zähler eine Ersparnis bringen, wenn häufig 
gewässert wird. 
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